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Tarifvertrag 
über die Eingruppierung und die Entgeltordnung 

für die Lehrkräfte der Länder 
(TV EntgO-L) 

vom 28. März 2015 
 

Bek. d. Finanzministeriums - B 4500 - 4.1 -IV 
v. 24.8.2015

Den nachstehenden Tarifvertrag gebe ich bekannt:

Tarifvertrag 
über die Eingruppierung und die Entgeltordnung 

für die Lehrkräfte der Länder 
(TV EntgO-L)

vom 28. März 2015

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2

vom 17. Februar 2017

 

Zwischen
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der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart: …

 

____________________________________

*)

a) ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

- Bundesvorstand -,

diese zugleich handelnd für

 

- Gewerkschaft der Polizei,

- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,

 

und

 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,

- Hauptvorstand - (ab 17. Februar 2017)

 

b) dbb tarifunion, vertreten durch den Vorstand, (ab dem Jahr 2013 bis 2014) dbb beamtenbund 
und tarifunion, vertreten durch die Bundestarifkommission - (ab 2015) dbb beamtenbund und ta-
rifunion, vertreten durch die Bundesleitung
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(geändert durch Tarifvertrag zur Vereinbarung der Entgeltordnung Lehrkräfte vom 17. Februar 
2017 (Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen vom 17. Juli 2017 (MBl. NRW. 2017 S. 
721))

 

 

Präambel

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zum hohen gesellschaftlichen Wert der schulischen Bil-
dung und Erziehung. Zur Gewährleistung der bestehenden hohen Unterrichtsqualität in den Län-
dern halten sie auch für die tarifvertraglich beschäftigten Lehrkräfte grundsätzlich eine vollstän-
dige Lehrerausbildung, die auch den erfolgreich abgeschlossenen Vorbereitungsdienst ein-
schließt, für erforderlich.

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die 
unter den Geltungsbereich des § 44 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
fallen.

§ 2 
Maßgaben zum TV-L und zum TVÜ-Länder

(1) Für die Eingruppierung der Lehrkräfte gilt der TV-L mit den Maßgaben in Abschnitt II.

(2) Für die Überleitung der am 31. Juli 2015 vorhandenen Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L) gilt der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten in den 
TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) mit den Maßgaben in Abschnitt III.

Abschnitt II 
Maßgaben zum TV-L

§ 3 
Maßgabe zu § 12 TV-L - Eingruppierung -

§ 12 TV-L gilt in folgender Fassung:

„§ 12 
Eingruppierung

(1) Die Eingruppierung der Lehrkraft richtet sich nach den Eingruppierungsregelungen der Ent-
geltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L). Die Lehrkraft erhält Entgelt nach der Entgelt-
gruppe, in der sie eingruppiert ist. Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die sich 
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für die gesamte von ihr nicht nur 
vorübergehend auszuübende Tätigkeit aus den Eingruppierungsregelungen ergibt.

(2) Die Entgeltgruppe der Lehrkraft ist im Arbeitsvertrag anzugeben.“

§ 4 
Maßgabe zu § 13 TV-L - Eingruppierung in besonderen Fällen -

§ 13 TV-L findet keine Anwendung.

§ 5 
Maßgabe zu § 14 TV-L - Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen 

Tätigkeit -

§ 14 TV-L gilt in folgender Fassung:

„§ 14 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit

(1) Wird einer unter Abschnitt 1, Abschnitt 2 Ziffer 1 oder Abschnitt 5 Ziffer 1 der Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) fallenden Lehrkraft vorübergehend eine Tätigkeit übertra-
gen, die einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet ist, erhält sie eine persönliche Zulage, wenn 
die Voraussetzungen - stünde sie im Beamtenverhältnis - für die Zahlung einer Zulage nach dem 
beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht bei vorübergehender Übertragung der Aufgaben 
eines höherwertigen Amtes erfüllt wären.

(2) Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Betrag, der sich für 
die Lehrkraft bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3 ergeben hätte.“

§ 6 
Maßgaben zu § 16 TV-L - Stufen der Entgelttabelle -

(1) § 16 Absatz 1 Satz 2 TV-L und § 16 Absatz 3 Satz 2 TV-L gelten mit der Maßgabe, dass Ent-
geltordnung im Sinne der Vorschrift die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) ist.

(2) § 16 Absätze 2 und 3 gelten mit folgenden Maßgaben:

1. Bei Anwendung des § 16 Absatz 2 Satz 2 TV-L gilt:

Für ab 1. April 2011 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften werden im Rahmen 
des § 16 Absatz 2 Satz 2 TV-L Zeiten einschlägiger Berufserfahrung aus mehreren Arbeitsver-
hältnissen zum selben Arbeitgeber, zuzüglich einer einmaligen Berücksichtigung der nach Ziffer 
4 Satz 1 angerechneten Zeit des Referendariats oder Vorbereitungsdienstes, zusammengerech-
net. Die Nr. 3 der Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2 TV-L bleibt unberührt.

2. - aufgehoben -
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3. Für ab 1. August 2015 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften im Sinne von 
Abschnitt 2 Ziffer 1 der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) gilt § 16 Absatz 2 
Satz 3 TV-L in folgender Fassung:

„Ist die einschlägige Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren in einem Arbeitsverhältnis zu 
einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, beziehungs-
weise - bei Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung von mindestens sieben Jahren - in 
Stufe 3.

4. Bei Anwendung des § 16 Absatz 3 Satz 1 TV-L gilt:

Für ab 1. März 2009 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften wird die zur Vor-
bereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referendariats oder des Vorbereitungs-
dienstes im Umfang von sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 angerechnet. Für ab 
1. August 2015 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften im Sinne von Abschnitt 
2 Ziffer 1 der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum 
TV EntgO-L) beträgt die Stufenlaufzeit in Stufe 1 zwei Jahre und in Stufe 2 fünf Jahre.

§ 7 
Maßgabe zu § 17 TV-L - Allgemeine Regelung zu den Stufen -

Die Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz TV-L gilt in folgender Fassung:

„Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz:

Für nachstehend aufgeführte Lehrkräfte im Sinne der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum 
TV EntgO-L) gelten folgende Höhergruppierungen nicht als „Eingruppierung über mehr als eine 
Entgeltgruppe“:

-     Lehrkräfte nach Abschnitt 1 von der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13,

-     Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 1 von der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13,

-     Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 2 von der Entgeltgruppe 10 in die Entgeltgruppe 12,

-     Lehrkräfte nach Abschnitt 5 Ziffer 1 von der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe .

Satz 1 findet keine Anwendung bei einer Höhergruppierung, die aufgrund des Inkrafttretens der 
Entgeltordnung Lehrkräfte auf Antrag gemäß § 29a Absatz 3 und 4 TVÜ-Länder in der Fassung 
des § 11 TV EntgO-L erfolgt. Hat die Lehrkraft nach der Überleitung in die Entgeltordnung Lehr-
kräfte einen Antrag nach § 29a Absatz 3 TVÜ-Länder in der Fassung des § 11 TV EntgO-L nicht 
gestellt, gilt im Falle einer späteren Höhergruppierung die bisherige Entgeltgruppe (Protokoller-
klärung zu § 29a Absatz 2 Satz 1 und 2 TVÜ-Länder in der Fassung des § 11 TV EntgO-L) als Ent-
geltgruppe nach Satz 1, von der aus die Höhergruppierung erfolgt.“

§ 8 
Maßgabe zu Anlage A des TV-L - Entgeltordnung zum TV-L -

- aufgehoben -
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Abschnitt III 
Maßgaben zum TVÜ-Länder

§ 9 
Maßgabe zu § 12 TVÜ-Länder - Strukturausgleich -

§ 12 Absatz 5 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(5) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf den 
Strukturausgleich angerechnet. Dies gilt auch, wenn die Höhergruppierung aufgrund der Über-
leitung von Beschäftigten in die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) gemäß § 
29a Absatz 3 erfolgt. Für Lehrkräfte in einer der Entgeltgruppen 9a bis 15 (Anlage B zum TV-L) 
sowie 13 Ü (§ 19 TVÜ-Länder) wird bei Erreichen der Stufe 6 auch der Unterschiedsbetrag zwi-
schen Stufe 5 und Stufe 6 auf den Strukturausgleich angerechnet.“

 

§ 10 
Maßgaben zu § 17 TVÜ-Länder - Eingruppierung -

(1) § 17 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(1) Die Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT/BAT-O 
sowie § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 gelten über den 
31. Oktober 2006 hinaus bis zum 31. Dezember 2011 fort. Für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 
des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, gelten die entsprechenden 
Vorschriften des Satzes 1 auch über den 31. Dezember 2011 hinaus bis zum 31. Juli 2015 fort.“

(2) § 17 Absatz 3 TVÜ-Länder gilt nicht.

(3) § 17 Absatz 7 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(7) Für Eingruppierungen ab dem 1. November 2006 bis zum 31. Dezember 2011 werden die 
Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) gemäß Anlage 4 
den Entgeltgruppen des TV-L zugeordnet. Für Lehrkräfte, die unter den Geltungsbereich des § 
44 TV-L und unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fal-
len, gilt Satz 1 für Eingruppierungen in der Zeit vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Juli 2015 fort. In 
den Fällen des § 16 Absatz 2a TV-L kann die Eingruppierung auch über den 31. Juli 2015 hinaus 
unter Anwendung der Anlage 2 in die im unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis gemäß 
§ 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2, § 8 Absatz 1 und 3, oder durch vergleichbare Regelun-
gen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhältnis 
vor dem 1. November 2006 begründet worden ist und derselben Ausgangsvergütungsgruppe 
zugeordnet war; im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, Tä-
tigkeits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeitsverhältnis nicht weitergeführt.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7 Satz 1:
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Für das Land Berlin tritt an die Stelle des Datums „1. November 2006“ das Datum „1. September 
2008“.“

§ 11 
Maßgabe zu § 29a TVÜ-Länder - Überleitung in die Entgeltordnung zum TV-L am 1. Januar 

2012 -

§ 29a TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„§ 29a 
Überleitung der Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lehrkräfte 

(Anlage zum TV EntgO-L) am 1. August 2015

(1) Für in den TV-L übergeleitete und für zwischen dem 1. November 2006 und dem 31. Juli 2015 
neu eingestellte Lehrkräfte gelten für Eingruppierungen ab dem 1. August 2015 der § 12 TV-L in 
der Fassung des § 3 TV EntgO-L sowie die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L). 
Hängt die Eingruppierung nach Satz 1 von der Zeit einer Tätigkeit oder Berufsausübung ab, wird 

die vor dem 1. August 2015 zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu berücksichtigen wä-
re, wenn die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) bereits seit dem Beginn des 
Arbeitsverhältnisses gegolten hätte.

(2) In den TV-L übergeleitete und ab dem 1. November 2006 neu eingestellte Lehrkräfte,

-      deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsver-
bandes der TdL ist, über den 31. Juli 2015 hinaus fortbesteht, und

-      die am 1. August 2015 unter den Geltungsbereich des § 44 TV-L fallen,

sind - jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert 
auszuübenden Tätigkeit - zum 1. August 2015 in die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV 
EntgO-L) übergeleitet; Absatz 3 bleibt unberührt. Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Ent-
geltgruppe in Abweichung von § 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere Stufen-
regelungen geknüpft waren, gelten diese für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit 
fort. Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe eine Zulage geknüpft war, wird die-
se weitergewährt, solange die anspruchsbegründende Tätigkeit unverändert ausgeübt wird und 
die sonstigen Voraussetzungen für die Zulage erfüllt sind.

Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2 Satz 1 und 2:

Bisherige Entgeltgruppe ist die Entgeltgruppe, die sich aufgrund der Regelungen in

-    den Lehrer-Richtlinien der TdL,

-    § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 i. V. m. den Lehrer- 
Richtlinien-O der TdL oder

-    landesspezifischen Eingruppierungsregelungen

1

2

1

2

3

1

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 7 / 10



ergibt, die am 31. Juli 2015 auf das Arbeitsverhältnis der Lehrkraft anzuwenden sind. Die vorläu-
fige Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TV-L nach der Anlage 2 oder 4 gilt als Eingruppierung. 
Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen findet aufgrund der Überleitung in 

die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) nicht statt.

(3) Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 nach der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 
zum TV EntgO-L) eine höhere Entgeltgruppe, sind die Lehrkräfte auf Antrag in die Entgeltgruppe 
eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L in der Fassung des § 3 TV EntgO-L ergibt. Die Stufenzu-
ordnung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppierun-
gen (§ 17 Absatz 4 TV-L in der Fassung des § 7 TV EntgO-L). War die Lehrkraft in der bisheri-
gen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der höhe-
ren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerechnet. Satz 1 gilt 
für den erstmaligen Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage entsprechend. Satz 1 gilt für den 
Anspruch auf die Angleichungszulage (Anhang 1 zur Anlage zum TV EntgO-L) entsprechend.

Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2 Satz 3:

Die Höhe der jeweiligen Zulage entspricht der Höhe der vergleichbaren Zulage nach dem beim 
Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht.

Protokollerklärung zu § 29a Absatz 3 Satz 1:

Die Regelung gilt auch im Falle des Wechsels von einem Eingruppierungsmerkmal der Entgelt-
gruppe 9 mit dem Zusatz „Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufen 5 und 6“ in ein Eingruppierungsmerkmal der Entgeltgruppe 9 ohne Zusatz.

(4) Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 und/oder nach Absatz 3 Satz 4 kann nur bis zum 31. Juli 
2016 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. August 2015 zurück; nach dem In-
krafttreten der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) eingetretene Änderungen 
der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Ab-
satz 3 Satz 2 und 3 unberücksichtigt. Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. August 2015, beginnt die 
Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. August 
2015 zurück.

(5) Der Antrag nach Absatz 3 Satz 5 kann nur bis zum 31. Juli 2017 gestellt werden (Ausschluss-
frist) und wirkt auf den 1. August 2016 zurück. Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. August 2016, be-
ginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. 
August 2016 zurück. Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 nach der Entgeltordnung 
Lehrkräfte ein Anspruch auf eine höhere Entgeltgruppe (Absatz 3 Satz 1) oder auf eine Entgelt-
gruppenzulage (Absatz 3 Satz 4) und bestünde nach entsprechender Eingruppierung Anspruch 
auf eine Angleichungszulage (Absatz 3 Satz 5) ab 1. August 2016, gilt im Falle eines nicht ausge-
übten Antragsrechts nach Absatz 3 Satz 1 bzw. Satz 4 ein Antrag nach Absatz 3 Satz 5 als An-
trag nach Absatz 3 Satz 1 bzw. Satz 4, der auf den 1. August 2015 zurückwirkt.

(6) Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 aufgrund einer Änderung des beim Arbeitge-
ber geltenden Besoldungsgesetzes für die vergleichbare beamtete Lehrkraft eine höhere Besol-
dungsgruppe, sind die Lehrkräfte, die keinen Antrag nach Absatz 3 gestellt haben, auf Antrag in 
die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L in der Fassung des § 3 TV EntgO-L er-
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gibt. Die Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für 
Höhergruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L in der Fassung des § 7 TV EntgO-L). War die Lehrkraft 
in der bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie abweichend von Satz 2 der Stu-
fe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerech-
net. Satz 1 gilt für den erstmaligen Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage entsprechend.

(7) Der Antrag nach Absatz 6 Satz 1 und/oder nach Absatz 6 Satz 4 kann nur innerhalb eines 
Jahres nach dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt 
auf den Tag des Inkrafttretens zurück; danach eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in 
der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 6 Satz 2 und 3 un-
berücksichtigt. Ruht das Arbeitsverhältnis am Tag des Inkrafttretens des Änderungsgesetzes, 
beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 
Tag des Inkrafttretens der Gesetzesänderung zurück.“

Abschnitt IV 
Schlussvorschriften

§ 12 
Inkrafttreten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2015 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Nachwirkung mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss ei-
nes Kalenderhalbjahres gekündigt werden.

Berlin, den 28. März 2015

 

MBl. NRW. 2015 S. 572, geändert durch Bek. vom 18.2.2016 (MBl. NRW. 2016 S. 128), 
17.7.2017 (MBl. NRW. 2017 S. 722), 30.1.2020 (MBl. NRW. 2020 S. 99).
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Anlagen

Anlage 1 (Anhang 1)
URL zur Anlage [Anhang 1]

Anlage 2 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlage]
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